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§ 29 K-BO 1996

K-BO 1996 - Karntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.03.2025

(1) Vorhaben nach§ 6 lit. a, b, d und e sowie Vorhaben nach§ 7 Abs. 5duirfen nur von befugten Unternehmern
ausgefuhrt werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind Tatigkeiten, die ihrer Art nach bei einem bestehenden
Gebaude oder einer bestehenden sonstigen baulichen Anlage nicht von der Baubewilligungspflicht nach &8 6 erfal3t
sind.

(2) (entfallt)

(3) Die Unternehmer haben - unbeschadet der Vorschriften Uber den Dienstnehmerschutz - alle MaRnahmen zu
treffen, die notwendig sind, um die Sicherheit und Gesundheit von Menschen am Ausfihrungsort des Vorhabens und
seiner Umgebung zu gewahrleisten. Insbesondere haben die Unternehmer daflir zu sorgen, dal} jeder unndtige
storende Larm am Ausfuhrungsort des Vorhabens und in seiner Umgebung vermieden wird und nach § 28 getroffene
Anordnungen eingehalten werden.

(4) Die Unternehmer sind der Behorde gegentber fir die bewilligungsgemdBe und dem Stand der Technik
entsprechende Ausfihrung des Vorhabens sowie fir die Einhaltung der Karntner Bauvorschriften und aller
Vorschriften Uber die Bauausfuhrung verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit wird weder durch die Baubewilligung
noch durch die behdrdliche Aufsicht eingeschrankt. Die zivilrechtliche Haftung bleibt unberthrt.

(5) Die Unternehmer sind verpflichtet, die Auflagen nach§ 18 Abs. 1, 5, 8, 10 und 12 einzuhalten, die nach§ 18 Abs. 7
verlangten Uberpriifungen durchzufiihren und hierliber einen schriftlichen Befund auszustellen.

(6) Die Unternehmer sind verpflichtet, Bestatigungen gemal3 8 39 Abs. 2 auszustellen.

(7) Besteht das ausfuhrende Unternehmen nicht mehr, hat der Bauleiter die Bestatigung nach Abs. 6 von einem
Sachverstandigen einzuholen.

In Kraft seit 01.06.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-bo_1996/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/k-bo_1996/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/k-bo_1996/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/k-bo_1996/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/k-bo_1996/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/k-bo_1996/paragraf/18
file:///

	§ 29 K-BO 1996
	K-BO 1996 - Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996


